
Anlage 2 zur Beschlussfassung des Rates am 13.12.2018 über die Anregungen 
zur 25. Änderung des Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 17.1 
„Sondergebiet Vosskötter“ (Vorlagen 2018/214 und 2016) 
 
Einwender: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Bonn 
 
Stellungnahme vom: 11.10.2018 
 
 
Anregung: 
 
Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung wer-
den Belange der Bundeswehr nicht berührt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 
Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter Gebäu-
deteile -eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 
 
Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in 
jedem Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- 
zur Prüfung zuzuleiten. 
 
 
Abwägung: 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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